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§ 28 a Infektionsschutzgesetz 
 

Eine Ärztin aus Duderstadt hat eine Sprachnachricht 
ins Netz gestellt, in der sie den ab heute geltenden 
Paragraphen 28 a des Infektionsschutzgesetzes als 
„Ermächtigungsgesetz“ bezeichnet. Schlimmer als 
die DDR und der Iran sei die Bundesrepublik 
Deutschland. Sie überlege, das Land zu verlassen. 
Wohin, hat sie nicht verraten.  
 

Schauen wir uns diesen Paragraphen an, den einige 
für den Anfang des Endes der 71-jährigen Demokra-

tie in Deutschland halten. Zuvor werfen wir einen 
Blick auf den bereits bestehenden § 28 
 

Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten beim Menschen (Infekti-
onsschutzgesetz - IfSG) 
 

§ 28 Schutzmaßnahmen 
 

(1) Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Anste-
ckungsverdächtige oder Ausscheider festgestellt o-

der ergibt sich, dass ein Verstorbener krank, krank-
heitsverdächtig oder Ausscheider war, so trifft die 
zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaß-
nahmen, insbesondere die in den §§ 29 bis 31 ge-
nannten, soweit und solange es zur Verhinderung 
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforder-

lich ist; sie kann insbesondere Personen verpflichten, 
den Ort, an dem sie sich befinden, nicht oder nur 
unter bestimmten Bedingungen zu verlassen oder 
von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht 
oder nur unter bestimmten Bedingungen zu betre-
ten. Unter den Voraussetzungen von Satz 1 kann die 
zuständige Behörde Veranstaltungen oder sonstige 

Ansammlungen von Menschen beschränken oder 
verbieten und Badeanstalten oder in § 33 genannte 
Gemeinschaftseinrichtungen oder Teile davon schlie-
ßen. Eine Heilbehandlung darf nicht angeordnet wer-
den. Die Grundrechte der Freiheit der Person (Artikel 
2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), der Ver-
sammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes), 

der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundge-
setzes) und der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes) werden inso-
weit eingeschränkt. 
 

(2) Wird festgestellt, dass eine Person in einer Ge-
meinschaftseinrichtung an Masern erkrankt, dessen 
verdächtig oder ansteckungsverdächtig ist, kann die 
zuständige Behörde Personen, die weder einen Impf-
schutz, der den Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission entspricht, noch eine Immunität gegen 

Masern durch ärztliches Zeugnis nachweisen kön-
nen, die in § 34 Absatz 1 Satz 1 und 2 genannten 
Verbote erteilen, bis eine Weiterverbreitung der 
Krankheit in der Gemeinschaftseinrichtung nicht 

mehr zu befürchten ist. 

(3) Für Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 gilt 

§ 16 Abs. 5 bis 8, für ihre Überwachung außerdem § 
16 Abs. 2 entsprechend. 
 

§ 28a Besondere Schutzmaßnahmen zur 

Verhinderung der Verbreitung der Corona-

virus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
 

(1) Notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne des § 

28 Absatz 1 Satz 1 und 2 zur Verhinderung der Ver-
breitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-
19) können für die Dauer der Feststellung einer epi-

demischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 
Absatz 1 Satz 1 durch den Deutschen Bundestag ins-
besondere sein 
 

1. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen 
Raum, 
 

2. Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung (Maskenpflicht), 
 

3. Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im priva-
ten sowie im öffentlichen Raum, 
 

4. Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von 
Hygienekonzepten für Betriebe, Einrichtungen oder 
Angebote mit Publikumsverkehr, 
 

5. Untersagung oder Beschränkung von Freizeitver-

anstaltungen und ähnlichen Veranstaltungen, 
 

6. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs von 

Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzurech-
nen sind, 
 

7. Untersagung oder Beschränkung von Kulturveran-
staltungen oder des Betriebs von Kultureinrichtun-

gen, 
 

8. Untersagung oder Beschränkung von Sportveran-
staltungen und der Sportausübung, 
 

9. umfassendes oder auf bestimmte Zeiten be-
schränktes Verbot der Alkoholabgabe oder des Alko-
holkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen o-
der in bestimmten öffentlich zugänglichen Einrich-

tungen, 
 

10. Untersagung von oder Erteilung von Auflagen für 
das Abhalten von Veranstaltungen, Ansammlungen, 
Aufzügen, Versammlungen sowie religiösen oder 
weltanschaulichen Zusammenkünften, 
 

11. Untersagung oder Beschränkung von Reisen; 
dies gilt insbesondere für touristische Reisen, 
 

12. Untersagung oder Beschränkung von Übernach-
tungsangeboten, 
 

13. Untersagung oder Beschränkung des Betriebs 
von gastronomischen Einrichtungen, 
 

14. Schließung oder Beschränkung von Betrieben, 
Gewerben, Einzel- oder Großhandel, 
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15. Untersagung oder Beschränkung des Betretens 

oder des Besuchs von Einrichtungen des Gesund-
heits- oder Sozialwesens, 
 

16. Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen im 
Sinne von § 33, Hochschulen, außerschulischen Ein-

richtungen der Erwachsenenbildung oder ähnlichen 
Einrichtungen oder Erteilung von Auflagen für die 
Fortführung ihres Betriebs oder 
 

17. Anordnung der Verarbeitung der Kontaktdaten 
von Kunden, Gästen oder Veranstaltungsteilneh-

mern, um nach Auftreten einer Infektion mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 mögliche Infektionsketten 
nachverfolgen und unterbrechen zu können. 
 

(2) 1 Die Anordnung der folgenden Schutzmaßnah-

men nach Absatz 1 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 
ist nur zulässig, soweit auch bei Berücksichtigung al-
ler bisher getroffenen anderen Schutzmaßnahmen 
eine wirksame Eindämmung der Verbreitung der 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erheblich 
gefährdet wäre: 
 

1. Untersagung von Versammlungen oder Aufzügen 
im Sinne von Artikel 8 des Grundgesetzes und von 
religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünf-
ten nach Absatz 1 Nummer 10, 
 

2. Anordnung einer Ausgangsbeschränkung nach Ab-
satz 1 Nummer 3, nach der das Verlassen des priva-
ten Wohnbereichs nur zu bestimmten Zeiten oder zu 
bestimmten Zwecken zulässig ist, und 
 

3. Untersagung des Betretens oder des Besuchs von 
Einrichtungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 15, 
wie zum Beispiel Alten- oder Pflegeheimen, Einrich-
tungen der Behindertenhilfe, Entbindungseinrichtun-
gen oder Krankenhäusern für enge Angehörige von 

dort behandelten, gepflegten oder betreuten Perso-
nen. 
 

2 Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 Nummer 15 dür-
fen nicht zur vollständigen Isolation von einzelnen 

Personen oder Gruppen führen; ein Mindestmaß an 

sozialen Kontakten muss gewährleistet bleiben. 
 

(3) 1 Entscheidungen über Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-

Krankheit-2019 (COVID-19) nach Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 28 Absatz 1, nach § 28 Absatz 1 Satz 
1 und 2 und den §§ 29 bis 32 sind insbesondere an 
dem Schutz von Leben und Gesundheit und der 
Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems auszu-
richten. 2 Die Schutzmaßnahmen sollen unter Be-
rücksichtigung des jeweiligen Infektionsgeschehens 

regional bezogen auf die Ebene der Landkreise, Be-
zirke oder kreisfreien Städte an den Schwellenwer-
ten nach Maßgabe der Sätze 4 bis 12 ausgerichtet 
werden, soweit Infektionsgeschehen innerhalb eines 

Landes nicht regional übergreifend oder gleichge-la-

gert sind.  
 

3 Die Länder Berlin und die Freie und Hansestadt 
Hamburg gelten als kreisfreie Städte im Sinne des 
Satzes 2.  
 

4 Maßstab für die zu ergreifenden Schutzmaßnah-
men ist insbesondere die Anzahl der Neuinfektionen 
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Ein-
wohnern innerhalb von sieben Tagen.  
 

5 Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von 

über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner inner-
halb von sieben Tagen sind umfassende Schutzmaß-
nahmen zu ergreifen, die eine effektive Eindämmung 
des Infektionsgeschehens erwarten lassen.  
 

6 Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von 
über 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner inner-
halb von sieben Tagen sind breit angelegte Schutz-
maßnahmen zu ergreifen, die eine schnelle Ab-

schwächung des Infektionsgeschehens erwarten las-
sen.  
 

7 Unterhalb eines Schwellenwertes von 35 Neuinfek-
tionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben 

Tagen kommen insbesondere Schutzmaßnahmen in 
Betracht, die die Kontrolle des Infektionsgeschehens 

unterstützen.  
 

8 Vor dem Überschreiten eines Schwellenwertes sind 

die in Bezug auf den jeweiligen Schwellenwert ge-
nannten Schutzmaßnahmen insbesondere bereits 
dann angezeigt, wenn die Infektionsdynamik eine 
Überschreitung des jeweiligen Schwellenwertes in 
absehbarer Zeit wahrscheinlich macht.  
 

9 Bei einer bundesweiten Überschreitung eines 
Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind 
bundesweit abgestimmte umfassende, auf eine ef-
fektive Eindämmung des Infektionsgeschehens ab-
zielende Schutzmaßnahmen anzustreben.  
 

10 Bei einer landesweiten Überschreitung eines 

Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 
100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind 
landesweit abgestimmte umfassende, auf eine effek-

tive Eindämmung des Infektionsgeschehens abzie-
lende Schutzmaßnahmen anzustreben.  
 

11 Nach Unterschreitung eines in den Sätzen 5 und 
6 genannten Schwellenwertes können die in Bezug 

auf den jeweiligen Schwellenwert genannten Schutz-
maßnahmen aufrechterhalten werden, soweit und 
solange dies zur Verhinderung der Verbreitung der 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforder-
lich ist.  
 

12 Die in den Landkreisen, Bezirken oder kreisfreien 
Städten auftretenden Inzidenzen werden zur 
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Bestimmung des nach diesem Absatz jeweils maß-

geblichen Schwellenwertes durch das Robert Koch-
Institut im Rahmen der laufenden Fallzahlenbericht-
erstattung auf dem RKI-Dashboard unter der Ad-
resse http://corona.rki.de im Internet veröffentlicht. 
 

(4) 1 Im Rahmen der Kontaktdatenerhebung nach 
Absatz 1 Nummer 17 dürfen von den Verantwortli-
chen nur personenbezogene Angaben sowie Anga-
ben zum Zeitraum und zum Ort des Aufenthaltes er-
hoben und verarbeitet werden, soweit dies zur Nach-
verfolgung von Kontaktpersonen zwingend notwen-

dig ist.  
 

2 Die Verantwortlichen haben sicherzustellen, dass 
eine Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Un-
befugte ausgeschlossen ist.  
 

3 Die Daten dürfen nicht zu einem anderen Zweck 
als der Aushändigung auf Anforderung an die nach 
Landesrecht für die Erhebung der Daten zuständigen 
Stellen verwendet werden und sind vier Wochen 
nach Erhebung zu löschen.  
 

4 Die zuständigen Stellen nach Satz 3 sind berech-
tigt, die erhobenen Daten anzufordern, soweit dies 
zur Kontaktnachverfolgung nach § 25 Absatz 1 er-
forderlich ist.  
 

5 Die Verantwortlichen nach Satz 1 sind in diesen 
Fällen verpflichtet, den zuständigen Stellen nach 
Satz 3 die erhobenen Daten zu übermitteln.  
 

6 Eine Weitergabe der übermittelten Daten durch die 
zuständigen Stellen nach Satz 3 oder eine Weiterver-
wendung durch diese zu anderen Zwecken als der 
Kontaktnachverfolgung ist ausgeschlossen.  
 

7 Die den zuständigen Stellen nach Satz 3 übermit-
telten Daten sind von diesen unverzüglich irreversi-
bel zu löschen, sobald die Daten für die Kontaktnach-
verfolgung nicht mehr benötigt werden. 
 

(5) 1 Rechtsverordnungen, die nach § 32 in Verbin-
dung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 1 erlassen 
werden, sind mit einer allgemeinen Begründung zu 

versehen und zeitlich zu befristen.  
 

2 Die Geltungsdauer beträgt grundsätzlich vier Wo-
chen; sie kann verlängert werden. 
 

(6) 1 Schutzmaßnahmen nach Absatz 1 in Verbin-

dung mit § 28 Absatz 1, nach § 28 Absatz 1 Satz 1 
und 2 und nach den §§ 29 bis 31 können auch ku-
mulativ angeordnet werden, soweit und solange es 
für eine wirksame Verhinderung der Verbreitung der 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erforder-
lich ist.  
 

2 Bei Entscheidungen über Schutzmaßnahmen zur 
Verhinderung der Verbreitung der Coronavirus-
Krankheit-2019 (COVID-19) sind soziale, gesell-

schaftliche und wirtschaftliche Auswirkungen auf den 

Einzelnen und die Allgemeinheit einzubeziehen und 

zu berücksichtigen, soweit dies mit dem Ziel einer 
wirksamen Verhinderung der Verbreitung der 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) vereinbar 
ist.  
 

3 Einzelne soziale, gesellschaftliche oder wirtschaft-
liche Bereiche, die für die Allgemeinheit von beson-
derer Bedeutung sind, können von den Schutzmaß-
nahmen ausgenommen werden, soweit ihre Einbe-
ziehung zur Verhinderung der Verbreitung der 
Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) nicht zwin-

gend erforderlich ist. 
 

(7) Nach dem Ende einer durch den Deutschen Bun-
destag nach § 5 Absatz 1 Satz 1 festgestellten epi-
demischen Lage von nationaler Tragweite können die 
Absätze 1 bis 6 auch angewendet werden, soweit 

und solange sich die Coronavirus-Krankheit-2019 
(COVID-19) nur in einzelnen Ländern ausbreitet und 
das Parlament in einem betroffenen Land die An-
wendbarkeit der Absätze 1 bis 6 dort feststellt. 
 
Und nun können Sie selbst entscheiden, ob Sie 
die Nationalhymne der Deutschen Demokrati-

schen Republik „Auferstanden aus Ruinen und 
der Zukunft zugewandt“ oder die der Islami-

schen Republik Iran „Aufgestanden am Hori-
zont, die Güte des Ostens im Glanze der Blicke 
der Rechtgläubigen“ singen. 
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